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Die
betriebliche Altersvorsorge

(bAV)



• Direktversicherung

• Indirektversicherung (Rückdeckungsversicherung)

• Pensionskasse

• Betriebliche Kollektivversicherung

• Abfertigung NEU

• Abfertigung ALT

• Abfertigungsversicherung

• Abfertigungsauslagerungsversicherung (RZ 3369a)
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Die 
Direktversicherung



4

L
e

is
tu

n
g

 im
 E

rl
e

b
e

n
s
fa

ll

Witwe(r)/ErbenArbeitgeber Arbeitnehmer

VN VP = Begünstigter

www.emmett.at 

Versicherungs-

unternehmen
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Laufzeit der Versicherungspolizze

• Er- und Ablebensversicherung

- Mindestlaufzeit 10 Jahre
sofern gesetzliches Pensionsalter früher erreicht wird, 
bis zu diesem 

- Gesetzliches Pensionsalter (65/65)

• Erlebens- und Rentenversicherung
 Gesetzliches Pensionsalter (65/65)
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Vorteile für den Arbeitnehmer

• Sofortige Unverfallbarkeit

• Steuerfreies Ansparen

• Auszahlung als Kapitalform steuerfrei

• Rentenwahlrecht (Bewertungsgesetz neu)

• Hinterbliebenenvorsorge
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Die 
Rückdeckungsversicherung

(Indirektvertrag)



Arbeitgeber Arbeitnehmer

Pensionszusage

Alters-, Hinterbliebenen- und 
Berufsunfähigkeitspension

Versicherungsunternehmen

Die Versicherung stellt im Leistungsfall 
die notwendigen Barmittel zur Verfügung!
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• Wie kommt die Zusage zustande?

– Rechtsverbindlich, schriftlich, unwiderruflich

Wesentliche Formvorschriften

• Was kann in der Zusage versprochen werden?

– Reine Kapitalzusagen sind nicht rückstellungsfähig.  

 Zusage muss auf eine Rente lauten. ( Alters-, Hinterbliebenen; BUrente)

• Wie ist die  zugesagte Leistung begrenzt?

– Angemessenheitsprüfung dem Grunde und der Höhe nach.

– Eine Rückstellungsbildung ist zur Gänze zu versagen, wenn die PZ dem 
Grunde nach nicht angemessen ist. ( z.B. hohes Alter und kurze Laufzeit )
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• Wie ist die zugesagte Leistung begrenzt ?

– Die Zusage darf maximal 80% des Letztbezuges betragen, aber mit 

Einrechnung der staatlichen Pension < 100% des letztes Einkommen.

 Gesellschafter GF + Familienbetrieb    immer einen Fremdvergleich 

beachten (Unverfallbarkeitsfrist).

 Wertpapierdeckung bei klassischer Lebensversicherung nicht mehr 

notwendig
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Arten der Pensionszusage

Pensions-

zusage

Leistungs-

orientiert

Beitrags-

orientiert

Inhalt Fixe Leistung Fixer Beitrag 

der aufgewendet

wird

Höhe der Pension ist vorgegeben Ergibt sich aus 

dem Beitrag

Risiko für 

Unternehmen

Schwer

kalkulierbar

Keines, nur für

Arbeitnehmer
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Leistungsorientierte Pensionszusage

Arbeitgeber
Vorteile/Nachteile

• Leistungshöhe festgelegt
• Leistung muß auch erbracht 

werden, wenn sich 
Sterbetafeln 
Gewinnbeteiligungen etc. 
ändern

• Keine Wertpapierüberdeckung
• Konstanter 

Rückstellungsverlauf

Arbeitnehmer
Vorteile/Nachteile

• Leistungshöhe steht fest
• Valorisierung ist vorgegeben
• Verpfändung
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• Inhalt ist ein fix vereinbarter Betrag an eine Lebensversicherung.

• Die Pensionszusage ist zu 100% durch die Versicherung 
ausfinanziert.

• Kein Finanzierungsrisiko mehr für das Unternehmen.

• Das Veranlagungsrisiko trägt der Mitarbeiter.

• Keine Aufstockung der Rückdeckungsversicherung bei 
verminderter Gewinnbeteiligung der Versicherung mehr nötig.

• Keine Rückstellungsbildung mehr notwendig.

Beitragsorientierte Pensionszusage
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Die Pensionskasse



Pensionskassen AG

Unternehmen

Leistungs-

empfänger
Veranlagungs- und

Risikogemeinschaften

Aufsichtsrat

Vorstand

Veranlagung Versicherungs-

technik

Pensionskassengesetz

Finanzmarktaufsicht

Wirtschaftsprüfer

Prüfaktuar

Veranlagungsausschuß

Aufbau einer Pensionskasse



Arbeitgeber

Arbeitnehmer

Beiträge

ggfs. Beiträge

Pensionskasse

Pensionskassenvertrag

Betriebsvereinbarung
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ehemalige

Arbeitnehmer
Leistungen

Pensionskasse

Der Leistungsfall   
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Besteuerung der Arbeitgeber und Arbeitnehmerbeiträge 
2009

Arbeitgeber-

beitrag

Arbeitnehmerbeitrag

(aus versteuerten Einkommen)

Arbeitnehmerbeitrag darf

nicht höher sein

als der Arbeitgeberbeitrag

Beitragshöhe für staatlich

Förderung ist mit

EUR 1.000 p.a. limitiert

9,5% Prämie gemäß 

§ 108b EStG

Arbeitgeberkonto Arbeitnehmerkonto 

(Sonderausgaben)

Rente voll 

besteuert

Rente zu 75% 

steuerfrei

Arbeitnehmerkonto 
(Prämie gemäß $108b EStG)            

Rente komplett 

steuerfrei

oder
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Rechnungszins 

(4%)

Veranlagungs-

ergebnis

Auswirkung auf 

Pensionshöhe
Bemerkung

4% 4%
keine

Auswirkung

keine 

Anpassung

4% 8% + 4% Anpassung

4% - 10% -14% Kürzung

Pensionskassenproblematik

Veranlagungsergebnis



Ausscheiden vor dem Leistungsfall bei
Unverfallbarkeit

¸ „Rucksackprinzip“

¸ Abfindung, sofern weniger als dzt. Euro 10.500

¸ Beitragsfreistellung und Rentenbezug ab Pensionsantritt

¸ Fortführung mit eigenen Beiträgen

¸ Übertragung in andere Vorsorgeeinrichtungen



Die betriebliche Kollektivversicherung
(BKV)



Die Unterschiede zur Pensionskasse

Pensionskasse
(PK)

Betriebliche

Kollektiv

Versicherung (BKV)

Rechnungszins nicht garantiert 2,25%

Sterbetafeln nicht garantiert garantiert

Unverfallbarkeit nach max. 5 Jahren sofort

Bilanzierung Tageswertprinzip Niederstwertprinzip



Abfertigung NEU
(früher Mitarbeitervorsorgekassen)

jetzt

Betriebliche Vorsorgekassen 



Abfertigung Alt

Liquiditätsprobleme für die Firmen !!
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Das Problem der Abfertigung ALT

• Nach   3 Jahren ……..   2 Monatsgehälter

• Nach   5 Jahren ……..   3 Monatsgehälter 

• Nach 10 Jahren ……..   4 Monatsgehälter

• Nach 15 Jahren ……..   6 Monatsgehälter 

• Nach 20 Jahren ……..   9 Monatsgehälter 

• Nach 25 Jahren éé  12 Monatsgehªlter
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Das Problem der Abfertigung ALT

Ein Beispiel:
Mitarbeiter: Mann ; 35 Jahre alt, seit 10 Jahren im Betrieb; Pensionsalter 65
Bruttogehalt monatlich 2.500 Euro; 2% Steigerung

Bruttogehalt heute: 35.000 Euro
Abfertigungsanspruch heute: 11.670 Euro
Rückstellung heute (45%): 5.250 Euro
Wertpapierdeckung 2008: 0,00 Euro

Zum Pensionsalter 65

Bruttogehalt: 63.397  Euro
Abfertigungsanspruch: 63.397  Euro
Rückstellung (60%): 38.038  Euro
Wertpapierdeckung: 0,00  Euro

zu finanzierender Fehlbetrag: 63.397 Euro
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Lösungsmöglichkeiten
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Abfertigungsrückdeckungsversicherung (klassisch)

Abfertigungsauslagerungsversicherung (RZ 3369a)


